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Das Urteil (Hukm) hinter einem Schi’i zu beten 

( Entnommen aus www.islam-qa.com  - Frage Nr.: 20093 ) 
  

Übersetzt von Abu Bakr Abu ’Abdullah al – Almaani 
 
 
 
Frage:
 
Dürfen wir hinter einem Schi’i beten ? 
 
 
Antwort:
 
Alles Lob gebührt Allah. 
 
(Dafür) müßten wir die ’Aqidaa der Schi’a darstellen um das (islamische) Urteil 
zu wissen hinter ihnen zu beten. 
 
Für Details bezüglich ihrer ’Aqidaa siehe bitte die Antwort auf Frage Nr.: 4569 
(der engl. Seite von Islam-qa). 
 
In Bezug hinter jemandem zu beten der von dieser Natur ist, sagte Scheich Ibn 
Baaz (möge Allah barmherzig mit ihm sein): 
 
„Es ist nicht zulässig hinter einem der Muschrikin zu beten, einschließlich 
derjenigen die Hilfe von jemand anderes neben Allah suchen und Unterstützung 
von ihnen ersuchen, weil Hilfe zu ersuchen von irgend jemand neben Allah, wie 
z.B. den Toten, Götzen, den Dschinn etc. ist Schirk, die Assoziierung mit 
anderen neben Allah, erhaben (darüber) ist Er.“ 
( Fataawa al – Scheich Ibn Baaz / Band 2, Seite 396 ) 
 
Und er sagte: 
 
„Man soll nicht hinter irgend einem Imam beten, welcher (dafür) bekannt ist 
bezüglich Ahl al – Beit (Familie des Propheten) zu übertreiben. Wenn nicht 
solch eine Sache über ihn bekannt ist oder jedem anderen Muslim, dann ist es in 
Ordnung hinter ihnen zu beten. “ 
( Fataawa al – Scheich Ibn Baaz / Band 12, Seite 107 ) 
 
 
Scheich Muhammad Salih al - Munadschid 

 


